
28. Jänner 2026       Sonderthema Bioenergie   Der Bauer   21

Ing. Günter Danninger akad.BT

Die Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe kann dadurch gestei-
gert werden ohne Komfortver-
lust oder große Einschränkun-
gen – im Gegenteil: die Lebens-
qualität kann durch die richti-
gen Maßnahmen sogar gestei-
gert werden.

Milchproduktion

In der Milchproduktion gibt 
es im Bereich Stromverbrauch 
je Milchkuh enorme Schwan-
kungen. Es gibt Betriebe, die 
mit 85 kWh je Milchkuh aus-
kommen. Der Durchschnitt 
liegt allerdings bei rund 500 
kWh je Milchkuh bei einer Be-
triebsgröße von 41 bis 60 Kü-
hen. Auch hier schlummern 
also große Einsparpotenziale. 
(Quelle: Bayerische Landes-
anstalt für Landwirtschaft). 
Durch den Einbau eines Milch-
vorkühlers, einer Wärmerück-
gewinnung und einer dreh-
zahlgeregelten Vakuumpumpe 
können die Stromkosten deut-
lich reduziert werden.

Um die Milchqualität zu si-
chern, muss die Milch inner-
halb von zwei Stunden auf La-
gertemperatur abgekühlt wer-
den. Um den Kühlvorgang zu 
beschleunigen, werden im zu-
nehmenden Maße Milch-Vor-
kühler eingesetzt. Diese küh-
len die Milch schon vor dem 

Eintritt in den Tank. Gleichzei-
tig wird dabei auch erheblich 
Energie eingespart. 

Milchvorkühlung

Vorkühler gibt es in verschie-
denen Ausführungen als Rohr- 
oder Plattenkühler. Der Wär-
meentzug geschieht, indem 
im Vorkühler Brunnen- bzw. 
Fernwasser entgegen der Fluss-
richtung an der Milch vorbei-
geführt wird. Der Rohrkühler 
ist eine Rohr-in-Rohr-Konst-
ruktion. Im inneren Rohr wird 
die Milch geführt, während im 
äußeren Rohr das Wasser fließt. 
Plattenkühler bestehen aus 
Plattenpaketen, die aneinan-
dergesetzt werden. 

Die Vorkühler werden in 
der Milchleitung zwischen 
dem Melkstand (Milchab-
scheider) und dem Milchtank 
installiert. In der Regel wer-
den sie in der Milchkammer 
platziert. Grundsätzlich ist 
es empfehlenswert, den Vor-
kühler so hoch anzubringen, 
dass die Milch nach Beendi-
gung des Melkens selbststän-
dig aus dem Vorkühler in den 
Tank laufen kann. Der Stand-
ort muss frostfrei sein und bei 
der Anbringung an eine Wand 
ist die Tragfähigkeit zu beach-
ten.  Ganz wichtig ist, dass eine 
entsprechende Steuerung ins-
talliert wird, damit das Ventil 
1 (siehe Bild Milchvorkühler 

rechts oben) sowie das Ventil 
2 und die Umwälzpumpe ent-
sprechend angesteuert werden 
können. Auch das Be- und Ent-
lüftungsventil und das Rück-
schlagventil müssen unbe-
dingt installiert werden.

Kühlleistung

Die Vorkühlergröße sollte dem 
Milchanfall angepasst sein. 
Die vom Vorkühler abzuküh-
lende Milchmenge ist auf die 
Leistung der Milchförderpum-
pe (Liter/h) bei der Milchaus-
schleusung abzustimmen, um 
eine gute Kühlarbeit zu ge-
währleisten. Der Abkühleffekt 
der Milch durch Vorkühler 
hängt ab von der Wassertem-
peratur und -menge, von der 
Milcheinlauftemperatur und 
-menge sowie von der Vorkühl-
ergröße bzw. -anzahl. Wenn 
die Wassertemperatur ca. 11°C 
und die Milchtemperatur rund 
33°C beträgt, kann bei einem 
Verhältnis von 1 Liter Wasser 
zu 1 Liter Milch, die Milch auf 
etwa 17°C abgekühlt werden. 

Das erwärmte Wasser sollte zur 
Viehtränke genutzt werden, 
indem den Kühen das Wasser 
unmittelbar nach dem Mel-
ken in einem großen Tränkebe-
cken angeboten wird. Eine Zwi-
schenlagerung beispielsweise 
in einem Pufferbehälter sollte, 
wenn überhaupt, nur von kur-
zer Dauer sein, um eine Keim-
vermehrung zu unterbinden.

Beim Einsatz eines Vorküh-
lers in Verbindung mit einer 
Wärmerückgewinnung aus der 
Milch ist zu bedenken, dass 
sich die mit der Wärmerückge-
winnung erwärmbare Wasser-
menge von 0,6 Liter auf 0,3 Li-
ter Wasser je Liter Milch redu-
ziert. Dies ist auf vielen Betrie-
ben kein Problem, da häufig 
die Milchmenge immer noch 
ausreichend ist, um genügend 
Warmwasser zu erzeugen. Falls 
doch die Milchmenge für die 
zusätzliche Wärmerückgewin-
nung nicht ausreicht, sollte 
man auf die Vorkühlung nicht 
verzichten, auch wenn dann 
die Kapazität der Wärmerück-
gewinnungsanlage nicht voll 
ausgeschöpft werden kann.

Energiekosten senken – 
Treibstoff, Strom und Wärme 
effizient nutzen
Hohe Energiekosten für landwirtschaftliche Betriebe können oft mit einfa-
chen und günstigen Maßnahmen reduziert werden. 

Sonderthema

Kosten und Nutzen einer Milchvorkühlung
bei unterschiedlichen Milchmengen
Milchmenge pro Jahr 200.000 kg 300.000 kg 500.000 kg

Anschaffungspreis inklusive 
Zubehör 3.500 bis 6.000 €

Stromkostenersparnis pro Jahr 550 € 850 € 1.400 €

Amortisationszeit 8 – 10 Jahre 5 – 7 Jahre 4 Jahre

Ein Milchvorkühler reduziert den Strombedarf 
zur Milchkühlung um 50 Prozent. Riester
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Neben dem finanziellen Vor-
teil bietet die Vorkühlung wei-
tere Vorzüge. Die schnellere 
Abkühlung der Milch bremst 
die Keimvermehrung, was sich 
positiv auf die Milchqualität 
auswirkt, und ab dem zwei-
ten Gemelk ist die Nacher-
wärmung der bereits gekühl-
ten Milch im Lagertank gerin-
ger, wenn bereits vorgekühlte 
Milch dazu kommt. Auch kann 
bei der Neuanschaffung eines 
Kühltanks das Kälteaggregat 
kleiner gewählt werden.

Drehzahlsteuerung für 
Vakuumpumpe

Der Einbau einer Frequenz-
steuerung kann den Stromver-
brauch um 40 bis 60 Prozent 
gegenüber dem Betrieb ohne 
Drehzahlregelung verringern. 
Elektronisch geregelte Pum-
pen ermitteln mittels Senso-
ren das benötigte Melkvaku-
um und regulieren damit die 
Drehzahl der Pumpe. Die ma-
ximale Vakuumleistung ist nur 
für kurze Zeit im Reinigungs-
prozess erforderlich. Die meis-
te Zeit des Melkvorgangs läuft 
die Pumpe im niedrigen un-
teren Drehzahlbereich. Steht 
die Neuanschaffung einer Va-
kuumpumpe ins Haus, soll-
te man generell nicht auf eine 
entsprechende Drehzahlsteue-
rung verzichten. In den meis-
ten Fällen können bestehen-
de Vakuumpumpen mit einer 
Frequenzsteuerung problem-

los nachgerüstet werden. Die 
Nachrüstung hängt ab von der 
Pumpenbauart und des Alters 
der Vakuumpumpe. In diesem 
Fall ist es am einfachsten, sich 
bei einer Melktechnik-Fachfir-
ma zu informieren.

Schweinehaltung

In der Schweineproduktion ist 
vor allem das Thema Lüftung 
zu erwähnen. Aber auch in den 
Bereichen Fütterung und Be-
leuchtung sind entsprechende 
Einsparpotenziale möglich. Im 
Bereich der Zuchtsauen sind 
bei einer Betriebsgröße von 
z.B. 100 Zuchtsauen Strom-
verbräuche von 165 kWh je 
Zuchtsau möglich. Der Durch-
schnitt liegt bei über 460 kWh 
je Zuchtsau. (Quelle: Bayeri-
sche Landesanstalt für Land-
wirtschaft)

Geflügelhaltung

In der Geflügelproduktion sind 
vor allem die Themen Lüftung, 
Beleuchtung und Beheizung 
relevant. Mit spezieller Licht-
technik – vor allem mit LED 
(Licht-emittierende Diode) – 
werden Energiekosten gesenkt 
und ein Lichtklima geschaffen, 
damit sich die Hühner wohl-
fühlen. In der Wärmeproduk-
tion stellt sich oft die Frage, ob 
nicht doch mit einem Biomas-
sekessel die Wärme produziert 
werden soll.

Neben den möglichen Ein-
sparpotenzialen in der Tier-
produktion ist auch das Thema 
Tiergesundheit von hoher Be-
deutung. Energiesparen macht 
natürlich nur so weit Sinn, als 
auch die Tiergesundheit nicht 
beeinträchtigt wird.

Weitere Informationen zum 
Thema sind online unter www.
ooe.lko.at in der Rubrik: Bau-
en, Energie & Technik – Ener-
gieeffiziente Landwirtschaft – 
unter Broschüren, Faktenblät-
ter und Videos zu finden. 

Außenmechanisierung 

Kraftstoffkosten sind beim Trak-
toreinsatz die Nummer 1. Gera-
de beim Einsatz mit dem Trak-
tor kann viel Energie und so-
mit Kosten gespart werden. Bei 
einer Vollkostenrechnung für 
den Traktoreinsatz fallen rund 
40 Prozent der Kosten nur für 
den Kraftstoff an. Etwa 25 Pro-
zent sind es für die Abschrei-
bung. Richtiger Reifendruck, 
Originalteile am Pflug und rich-
tige Geräteeinstellung beim 
Mähen sind weitere wichtige 
Themen, wenn es um Effizienz 
und Kraftstoffsparen geht.

Schlaggröße und 
Entfernung der Schläge

Je größer die Schläge, umso ge-
ringer sind der Anteil der Wen-
dezeiten und der Aufwand für 
Überstellungsfahrten zwischen 

den Feldern. Dadurch sinkt der 
Kraftstoffverbrauch – zum Teil 
um bis zu 45 Prozent bei Ar-
beiten mit geringem Leistungs-
bedarf. Die klassische Mög-
lichkeit zur Vergrößerung der 
Schlaggrößen ist die behörd-
lich durchgeführte Flurberei-
nigung. Daneben gibt es aber 
auch noch die Möglichkeiten 
des freiwilligen Flächentau-
sches, der Zupachtung benach-
barter Flächen und der Gewan-
nenbewirtschaftung (virtuelle 
Flurbereinigung). Nicht zu un-
terschätzen ist auch der Kraft-
stoffverbrauch für größere Ent-
fernungen zwischen den Schlä-
gen und zwischen Hof und 
Schlägen. 20 Tonnen Schüttgut 
bei 10 km Entfernung zu trans-
portieren, bedeutet ca. 18 Liter 
Treibstoffverbrauch (inkl. leere 
Rückfahrt).

Verringerung 
energieaufwändiger 
Bodenbearbeitungs-
verfahren

Durch den Einsatz von Mulch- 
und Direktsaat kann der Kraft-
stoffverbrauch erheblich verrin-
gert werden. Die Direktsaat liegt 
bei 11 Prozent des Kraftstoff-
verbrauches der Pflugvariante. 
Um Mulch- und Direktsaat er-
folgreich einzusetzen, müssen 
bestimmte Grundsätze beach-
tet werden. Besonderes Augen-
merk ist auf Maßnahmen gegen 
Fusariosen zu legen.

Die Drehzahlregelung reduziert den Strombedarf für die Vakuumpumpe um 
50 Prozent. Microsoft365copilot-generiert

Auf der Homepage der LK OÖ gibt es viele Tipps zur Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft. fotomek, Pierre brillot, olhastock, PointImages, sonsedskaya;
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Anzahl Arbeitsgänge 
verringern – Arbeits-
gänge kombinieren

Nicht nötige Arbeitsgänge soll-
ten vermieden werden. Bei-
spielsweise kostet eine unnö-
tige Überfahrt mit der Saat-
bettkombination 5 bis 9 Liter 
Diesel je Hektar. Bei der Aus-
wahl entsprechender Verfah-
ren lassen sich Arbeitsgänge 
kombinieren. Dadurch kann 
bei optimalen Rahmenbe-
dingungen Kraftstoff gespart 
werden. Wenn beispielswei-
se bei der Getreidebestellung 
vom getrennten Verfahren mit 
zweimaliger Überfahrt mit der 
Saatbettkombination auf den 
kombinierten Anbau mit Krei-
selegge umgestellt wird, kann 
rund 20 Prozent Kraftstoff ein-
gespart werden. Bei der Grün-
landernte kommt es durch die 
Verwendung eines Mähwer-
kes mit Aufbereiter anstatt ei-
nes Mähwerkes und eines Krei-
selzetters zu einer Reduktion 
des Kraftstoffverbrauches von 
rund 24 Prozent.

Durch die Kombination von 
Arbeitsgängen wird die Anzahl 
der Überfahrten vermindert. 
Gleichzeitig steigt allerdings 
der Leistungsbedarf der Geräte 
und deren Gewicht.

Bodenverdichtung 
vermeiden

Bodenverdichtungen erhöhen 
den Leistungsbedarf und da-
mit den Kraftstoffverbrauch. 
Vor allem durch steigenden 
Schlupf steigt der Kraftstoff-
verbrauch. Neben der einge-
setzten Technik (Radlast, Kon-
taktflächendruck) ist die Trag-
fähigkeit des Bodens und des-
sen Feuchtigkeit für die Entste-
hung von Verdichtungen ent-
scheidend. Die Vermeidung 
von Bodenverdichtungen und 
Spurrillen sind Voraussetzung 

für den erfolgreichen Einsatz 
von Mulch- und Direktsaatver-
fahren.

Verbesserung der 
Bodenstruktur reduziert 
Treibstoffverbrauch
Treibstoffkosten zu reduzieren 
bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Bodenstruktur – darauf 
sollte geachtet werden. Eine 
optimale Bodenstruktur kann 
den Zugkraftbedarf beim Pflü-
gen um bis zu 38 Prozent ver-
ringern. Das Bodenleben be-
wirkt eine biologische Boden-
lockerung und verringert da-
durch den Kraftstoffverbrauch. 

Für die Tragfähigkeit und Be-
arbeitbarkeit des Bodens ist ne-
ben anderen Faktoren der Was-
sergehalt wesentlich. Daher 
spielen die Wahl des Bearbei-
tungszeitpunktes und damit 
die Betriebsorganisation eine 
bedeutende Rolle. Beispielswei-
se kann durch die Bodenbear-
beitung bei optimalem Feuch-
tigkeitsgehalt des Bodens das 
Verdichtungsrisiko, die Bearbei-
tungsintensität, die Anzahl der 
Überfahrten bzw. der Zugkraft-
bedarf minimiert werden.

Optimale 
Bearbeitungstiefe

Bei der Bodenbearbeitung müs-
sen pro Hektar und Zentimeter 
Arbeitstiefe rund 150 Tonnen 
Boden bewegt werden. Dadurch 
steigt der Kraftstoffverbrauch 
mit zunehmender Arbeitstie-
fe an. Beim Pflügen liegt dieser 
Anstieg je nach Bodenverhält-
nissen zwischen 0,5 und 1,4 Li-
ter/cm Arbeitstiefe und Hektar. 
Beim Grubbern liegt der Anstieg 
in einem ähnlichen Bereich.  

Es gilt daher, keinesfalls tie-
fer zu bearbeiten als es der Bo-
den und die Kultur erfordern. 
Durch eine angepasste Ar-
beitstiefe kann bei wechseln-
dem Boden und gleichblei-
bendem Ertrag Kraftstoff ge-
spart werden. Auf einem Be-
trieb bzw. einer Fläche mit star-
ker Heterogenität des Bodens 
kann bis über 50 Prozent des 
Kraftstoffes eingespart werden, 

wenn sandige Böden tiefer und 
lehmige bzw. tonige Böden fla-
cher bearbeitet werden. Der 
Treibstoffverbrauch steigt pro-
gressiv mit zunehmender Ar-
beitstiefe: Beispielsweise von 
13 Liter je Hektar bei 19 cm Ar-
beitstiefe auf 21 Liter bei 25 cm 
Arbeitstiefe. Das ist ein Treib-
stoff-Mehrverbrauch von über 
60 Prozent!

Bearbeitungsintensität 
anpassen

Unterschiedliche Böden und 
Kulturen erlauben eine unter-
schiedliche Bearbeitungsin-
tensität bei der Saatbereitung. 
Bei zapfwellenbetriebenen 
Bodenbearbeitungsgeräten 
kann die Bearbeitungsinten-
sität über die Zapfwellendreh-
zahl, die Fahrgeschwindigkeit 
bzw. durch ein Schaltgetriebe 
am Gerät eingestellt werden. 
Je nach Bodenbearbeitungs-
intensität kann der Kraftstoff-
verbrauch um rund ein Drittel 
schwanken. Zu intensive Bear-
beitung erhöht auf schluffrei-
chen Böden auch das Risiko 
von Verschlämmung.

Optimale Abstimmung 
von Arbeitsbreite, 
Fahrgeschwindigkeit 
und Motorleistung

Optimal eingestellte und abge-
stimmte Arbeitsgeräte können 

die Treibstoffkosten enorm re-
duzieren. Zusätzlich werden 
auch der Verschleiß und da-
mit entsprechende Instandhal-
tungskosten gespart. 

Je größer die Arbeitsbreite, 
desto kürzer ist die Wegstrecke 
die zurückgelegt werden muss 
um eine bestimmte Fläche zu 
bearbeiten. Dies führt zu einer 
höheren Flächenleistung und 
zu einem geringeren Kraftstoff-
verbrauch. Größere Arbeits-
breiten haben allerdings den 
Nachteil, dass die Maschinen 
schwerer werden.

Eine Erhöhung der Fahrge-
schwindigkeit zur Leistungs-
steigerung bewirkt durchwegs 
einen Anstieg des Leistungs- 
bzw. Zugkraftbedarfes und da-
mit auch des Kraftstoffbedar-
fes. Beispielsweise steigt der 
Zugkraftbedarf beim Pflügen 
mit dem Quadrat der Fahrge-
schwindigkeit (Quelle: MOITZI 
2006). Zur Leistungssteigerung 
soll deshalb die Arbeitsbreite 
und nicht die Fahrgeschwin-
digkeit erhöht werden. Die Ar-
beitsbreite soll entsprechend 
auf die Leistung des Traktors 
abgestimmt sein.

Optimale 
Geräteeinstellung

Bei zahlreichen Geräten wird 
durch deren Einstellung der 
Leistungsbedarf und damit der 
Kraftstoffverbrauch wesentlich 
beeinflusst. Beispielsweise ver-
ursachen falsche Einstellungen 

Treibstoffsparen bedeutet auch weniger Verschleiß am Traktor.
fotomek, Pierre brillot, olhastock, PointImages, sonsedskaya und Microsoft365copilot-generiert

ENERGIE &
UMWELT
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beim Pflügen (Zugpunkt und 
Sturz) ein Mehr an Zugkraftbe-
darf von rund 10 bis 30 Prozent. 
Ein stark verstellter Zugpunkt 
kann einen Anstieg des Zug-
kraftbedarfes von 19 Prozent be-
wirken. Kommt noch eine deut-
lich falsche Neigung (Sturz) 
dazu, erhöht sich der Zugkraft-
bedarf im Vergleich zur optima-
len Einstellung um 33 Prozent 
(Quelle: HÖNER 2004).

Wartung der Geräte  
zur Bodenbearbeitung

Optimal gewartete Geräte tra-
gen zum Kraftstoffsparen bei.

Bei Bodenbearbeitungsge-
räten wird häufig versucht 
die Nutzungsdauer von Ver-
schleißteilen durch Auf-
schweißen von Alteisentei-
len an Schar, Anlage oder 
Streichblech zu verlängern. 
Dadurch kommt es im Bereich 
der Schweißnähte zum Ankle-
ben von Erde und in der Fol-
ge zu einem Anstieg des Zug-
kraft- und Kraftstoffbedarfes 
(Quelle: WEIß 2003). Rost an 
den Arbeitswerkzeugen führt 
ebenfalls zum Ankleben von 
Erde. Daher sollen nach der 
Bodenbearbeitung entspre-
chende Rostschutzmaßnah-
men durchgeführt werden.

Spezielle Maßnahmen 
bei der Futter- und 
Grünlandernte

 ■ Anzahl der Arbeitsgän-
ge verringern – Arbeitsgän-
ge kombinieren: Bei der Aus-
wahl entsprechender Verfah-
ren lassen sich Arbeitsgänge 
kombinieren. Dadurch kann 
bei optimalen Rahmenbedin-
gungen Kraftstoff gespart wer-
den. 

Beispielsweise kann bei der 
Anwelksilagebereitung, wenn 
vom Mähen mit anschließen-
dem Zetten auf Mähen mit 
Aufbereiter und gleichzeitigem 
Verzicht auf einen Zettvorgang 
umgestellt wird, mehr als 20 
Prozent Kraftstoff eingespart 
werden. Durch die Kombina-
tion von Arbeitsgängen wird 
die Anzahl der Überfahrten 

vermindert. Gleichzeitig stei-
gen allerdings der Leistungsbe-
darf und das Gewicht der Gerä-
te. Nicht nötige Arbeitsgänge 
müssen vermieden werden. 

 ■ Optimale Abstimmung 
von Arbeitsbreite, Fahrge-
schwindigkeit und Motorleis-
tung: Je größer die Arbeitsbrei-
te, desto kürzer ist die Wegstre-
cke, die zurückgelegt werden 
muss, um eine bestimmte Flä-
che zu bearbeiten. Dies führt 
zu einer höheren Flächenleis-
tung und zu einem geringeren 
Kraftstoffverbrauch. Größe-
re Arbeitsbreiten haben aller-
dings den Nachteil, dass die 
Maschinen schwerer werden. 
Möglichst niedriger Reifen-
druck wirkt sich ebenfalls posi-
tiv auf den Treibstoffverbrauch 
und auf die Bodenbelastung 
aus. Der Reifendruck kann al-
lerdings nur so weit reduziert 
werden, dass es gerade im hän-
gigen Gelände zu keinem Si-
cherheitsproblem führt.

Eine Erhöhung der Fahrge-
schwindigkeit zur Leistungs-
steigerung bewirkt durchwegs 
einen Anstieg des Leistungs- 
bzw. Zugkraftbedarfes und da-
mit auch des Kraftstoffbedarfes. 

Zur Leistungssteigerung soll 
deshalb die Arbeitsbreite und 
nicht die Fahrgeschwindigkeit 
erhöht werden. Die Arbeits-
breite soll entsprechend auf 
die Leistung des Traktors abge-
stimmt sein.

 ■ Entlastungsfedern rich-

tig einstellen: Die Entlas-
tungsfedern sorgen dafür, dass 
mehr Gewicht auf den Traktor 
und weniger auf die Gleittel-
ler bzw. -kufen des Mähwerks 
kommt. Dadurch verringert 
sich der Schubwiderstand, der 
Verschleiß der Gleitteller bzw.- 
kufen, der Treibstoffverbrauch 
und der Reifenschlupf.

Wartung des Traktors

Nur durch eine sorgfältige 
Wartung kann sichergestellt 
werden, dass der Wirkungsgrad 
der Energieumsetzung aus dem 
Kraftstoff möglichst hoch ist. 
Die Wartungsfreundlichkeit ei-
nes Traktors sollte auch in der 
Kaufentscheidung miteinbe-
zogen werden. Entsprechendes 
Augenmerk sollte beim Trak-
tor daher auch auf die Kühler, 
Luftfilter, Ladeluftleitungen, 
bis hin zu den Getriebe- und 
Hydraulikölen gelegt werden. 

Wartung der 
Arbeitsgeräte

Auch die Arbeitsgeräte sind 
entsprechend zu warten. Zum 
Beispiel bei Schneidvorgängen 
spielt die Schärfe der Schnei-
de eine bedeutende Rolle. Bei 
einem Trommelmähwerk mit 
3 Meter Arbeitsbreite beträgt 
der Leistungsmehrbedarf bei 
stumpfen Messern rund 3 kW. 
Dadurch wird auch ein Treib-
stoffmehrverbrauch von 1 Li-

ter pro Stunde verursacht. Die-
se Aussagen können auch auf 
Ladewägen und Rundballen-
pressen übertragen werden. 
(Quelle: SAUTER UND DÜRR 
2005). Die Schneidmesser sol-
len daher regelmäßig geschärft 
werden.
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Sparsame neue Traktoren kaufen
Beim Neukauf von Traktoren sollte auch der spezifische Treibstoffver-
brauch angesprochen werden. Leider findet man in den Prospekten 
kaum geeignete Kennlinien. 

Den niedrigsten Treibstoffverbrauch erreicht man bei einer Motordreh-
zahl im Bereich von 1.300 bis 1.700 Umdrehungen pro Minute. Neben 
energiesparenden Traktoren ist auch die optimale Wartung von Trakto-
ren und Arbeitsgeräten unerlässlich um Treibstoffkosten zu sparen. Ver-
schleiß und Instandhaltungskosten werden dadurch ebenfalls reduziert. 

Im Allgemeinen gilt: Je höher die Drehzahl und je weniger Leistung man 
abruft, desto höher ist der spezifische Verbrauch. Motoren, die bei einer 
Auslastung von 60 bis 80  Prozent der Nennleistung und bei 60 bis 70 
Prozent der Nenndrehzahl arbeiten, sind am effektivsten.

Ein guter Fahrer versucht immer, den Traktor in diesem günstigsten 
Verbrauchsbereich zu fahren.

ooe.lko.at/beratung
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Ing. Günter Danninger  
Ing. Alois Voraberger

Seit 1985 begleitet die Land-
wirtschaftskammer OÖ bzw. 
seit über 30 Jahren intensiv 
der Biomasseverband OÖ diese 
Projekte. Tausende Landwirte 
liefern zuverlässig den Brenn-
stoff Holz – mittlerweile über 
eine Million Schüttraummeter 
Hackschnitzel – und versorgen 
die Kunden mit heimischer, er-
neuerbarer Energie aus der Re-
gion. 

Günstige Energie war 
lange selbstverständlich

Die Bedeutung von leistbarer 
und verfügbarer Energie ist al-
len in den letzten Jahren deut-
lich vor Augen geführt worden. 
Durch die kurzfristig drama-
tisch gestiegenen Energieprei-
se wurde auch die Inflation in 
lange nicht mehr gesehene Hö-
hen getrieben. Diese Auswir-
kungen spüren wir heute noch 
alle.

Als für kurze Zeit große Angst 
um die Versorgungssicherheit 
mit russischem Erdgas bestand, 
wollten viele Gemeinden auf 
heimische Biomasse umstei-
gen. Da hat sich allerdings ge-
zeigt, dass ein Energiesystem 
nicht von heute auf morgen 
umgebaut werden kann.

Wir brauchen 
weitere bäuerliche 
Biomasseheizwerke.
Die Landwirtschaftskammer 
OÖ ist überzeugt, dass durch-
aus noch einige weitere bäuer-
liche Biomassenahwärmanla-
gen umgesetzt werden könn-
ten und auch sollten.

Das Potenzial aus dem bäuer-

lichen Wald lässt noch einiges 
zu.

Energieeffizienz ist 
ein sehr wichtiger 
Schlüssel zur Lösung 
der Energieprobleme

Damit noch mehr Heizwerke 
realisiert werden können, ist 
auch das Thema Energieeffizi-
enz am eigenen Hof anzuspre-
chen. In Oberösterreich ver-
brauchen die bäuerlichen Be-
triebe rund 3 Mio. Schüttraum-
meter Hackgut. Würde mit-
tel- und langfristig durch Wär-
medämmmaßnahmen und 
Steigerung der Effizienz rund 
ein Drtittel eingespart, so wä-
ren eine Million Schüttraum-
meter Hackgut für die Versor-
gung von weiteren Heizwerken 
zur Verfügung. Das ist genau 
jene Menge an Heizmaterial, 
welche die bestehenden 300 
Heizwerke derzeit jährlich ver-
brauchen. Aus Sicht der LK OÖ 
sollte daher neben dem The-
ma erneuerbare Energieträger 
auch intensiv das Thema Ener-

gieeffizienz angegangen wer-
den.

Wie viele Haushalte wären 
künftig noch möglich?

Interne Berechnungen und 
Abschätzungen der Energiere-
ferenten der Landwirtschafts-
kammer OÖ ergeben folgende 
Aussagen: Durch eine konse-
quente Gebäudedämmung so-
wohl bei den Haushalten als 
auch in der Landwirtschaft 
und einer durchaus möglichen 
Erhöhung der Holznutzung 
könnten in Oberösterreich 
künftig 60 bis 65 Prozent der 
Haushalte mit Energie aus Bio-
masse versorgt werden.

Holzverstromung bei 
Heizwerken – richtige 
Rahmenbedingungen 
gefordert

Gerade bei Biomassenahwär-
meanlagen macht auch eine 
Holzverstromung Sinn. Insbe-
sondere in den Wintermona-
ten brauchen wir in Österreich 
erneuerbaren Strom. Hier muss 
allerdings endlich ein Einspei-

setarif geschaffen werden, der 
wertgesichert und in einer 
Höhe ist, mit dem die Betreiber 
langfristig leben können.

Der Biomasseverband OÖ ist 
der Ansprechpartner für bäu-
erliche Biomasseheizwerke ab 
200 kW. Der Biomasseverband 
OÖ unterstützt durch Bera-
tung, Projektierung und bei 
der Förderungsabwicklung bis 
zur technischen Planung – also 
in allen Bereichen von der Idee 
bis zur Umsetzung. Im Rahmen 
der bäuerlichen Bioenergie OÖ 
eGen können die Projekte so-
gar errichtet und betrieben 
werden. Die Bioenergie OÖ be-
treibt mit 300 Landwirten ak-
tuell 24 Heizwerke in OÖ. 

Heizwerke können bei 
Schadholzereignissen 
zur Marktentspannung 
beitragen

Gerade durch die Klimaverän-
derung ist davon auszugehen, 
dass Schadholzereignisse wie 
Windwurf, Schneedruck und 
Borkenkäfer künftig eher häu-
figer vorkommen werden. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass in 
diesen Zeiten die Mitgliedschaft 
bei einem Biomasseheizwerk 
„Gold“ wert ist. Für Waldbesit-
zer sollte dieser Aspekt nicht in 
Vergessenheit geraten.

Biomasse-Nahwärmeprojekte – weiterer  
Ausbau erhöht die Versorgungssicherheit
In Oberösterreichs Gemeinden gibt es über 300 bäuerliche Biomasse-Nahwärmeanlagen. 

Kesselhaus Feldkirchen: Nahwärme für nachhaltige Energieversorgung. Bio-

masseverband OÖ

Nahwärme Windischgarsten im 
Winter. Biomasseverband OÖ
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43 Prozent der Wohnfläche 
werden derzeit in Oberöster-
reich mit Holz beheizt (da 
sind die Abnehmer der Bio-
masse Nahwärmeanlagen 
ebenfalls berücksichtigt). 

Rund jeder dritte Haushalt 
beheizt somit sein Gebäude 
mit Biomasse. Das sind rund 
200.000 von gesamt 640.000 
Haushalten in Oberöster-
reich. Weil die mit Holz be-
heizten Gebäude meist eine 
größere Fläche haben als gas- 
oder ölbeheizte Wohnungen 
ist die beheizte Fläche mit 43 
Prozent sogar überproportio-
nal größer.

Verein Ofenholz ist 
kompetenter Partner 

Waldbauern haben sich mit 
Unterstützung der LK OÖ 
zum Verein Ofenholz zusam-
mengeschlossen. Unter dem 
Gütesiegel Ofenholz produ-
zieren Forstwirtschaftsbetrie-
be aus Österreich regiona-
les, hochwertiges Ofenholz. 
Waldbesitzer, welche Brenn-
holz vermarkten wollen, sind 
in dieser Organisation bestens 
aufgehoben. Eine gemein-
same Vermarktungsstrategie 
und ein gemeinsames Auf-
treten am Markt soll die Ver-
marktung von Brennholz wei-
ter professionalisieren. 

Informatives zum 
Verein Ofenholz

Es erfolgt eine Absprache un-
ter den Mitgliedern bezüglich 
Qualitätsrichtlinien und ein 
Festlegen der unteren Preis-
grenze bei den einzelnen Sor-
timenten. Dadurch wird eine 
klare gemeinsame Linie vor-
gegeben.

Die gemeinsame Home-
page eröffnet dem Mitglied 
eine einmalige Gelegenheit, 
seinen Betrieb professionell in 
Eigengestaltung vorzustellen. 
Der Betrieb wird mit all sei-
nen Produktionszweigen und 
den damit verbundenen Stär-
ken der gesamten bäuerlichen 
Familie beschrieben. Leben-
dige Fotos ergänzen das Bild 
den Kunden gegenüber. Auch 
Videoclips sind zur besseren 
Darstellung möglich.

Jeder Betrieb bekommt ei-
nen eigenen Zugangscode 
zur Homepage. Er kann sei-
ne Präsentation jederzeit än-
dern und – was sehr wichtig 
ist – er muss die Verfügbarkeit 
der angebotenen Ofenholz-
sortimente aktuell halten. Die 
Preisfestlegung, mit Ausnah-
me der unteren Preisgrenze er-
folgt selbstständig. Zur Finan-
zierung der Homepage ist von 
jedem Mitglied ein einmaliger 
Betrag von 150 Euro zu ent-
richten. 

Die Homepage ist der 
Schritt in die professionelle 
Vermarktung der Ofenholz-
sortimente.

Mitgliedsbeitrag beträgt 100 
Euro im Jahr.

Josef Wimmer, Verein Ofenholz 
Ing. Günter Danninger akad. BT

Scheitholz ist gefragter denn je: 
Verein Ofenholz  
als kompetenter Partner
Holz ist in Österreich der wichtigste erneuerbare 
Energieträger.

Professionelle Ofenholzprodukti-
on und Vermarktung.  
 Verein Ofenholz/Wimmer

Stromausfälle sind bei 
unseren gut ausgebauten 
Netzen selten und dauern 
meist nicht lange, aber 
dennoch kommen sie vor. 

DI (FH) Martin Mairanderl

Aufgrund des steigenden Ener-
giebedarfs sowie Unwetter-
kapriolen steigt diese Gefahr. 
Längere Stromausfälle sind 
nicht ausgeschlossen. 

Der Selbsttest sollte durchge-
führt und der Strom im Betrieb 
abgeschaltet werden – über Mi-
nuten, Stunden oder vielleicht 
sogar Tage – und es sollte über-
legt werden, wie man damit 
zurecht kommt. Stromausfäl-
le können gerade in der Land-
wirtschaft enorme Auswirkun-
gen haben.

Die Vorsorge in Form eines 
Notstromaggregates ist nichts 
anderes als eine Versiche-
rung, die im Idealfall nicht ge-
braucht wird. Wenn jedoch ein 
längerer Stromausfall eintritt, 
ist der Schaden schnell weit 
höher als die Anschaffung ei-
ner Notstromversorgung.

Je nach Betriebszweig muss 
eine Lüftung, Wasserversor-
gung, Fütterung, Melkanlage 
und vieles mehr bereitgestellt 
werden. Im privaten Bereich 
sind die Heizung, Beleuch-
tung WC-Spülanlagen etc. mit 
Strom zu versorgen. 

Zuerst muss man die techni-
schen Voraussetzungen schaf-
fen, damit überhaupt ein Not-
strombetrieb möglich ist. Dazu 
ist es notwendig, den Strom-
verteiler vom öffentlichen 
Netz trennen zu können. Über 
eine Einspeisestelle kann dann 
der Betrieb über den eigenen 
Strom erfolgen.

Zur Herstellung von eigenem 
Strom gibt es Notstromaggre-
gate, die fremd angetrieben 
werden oder über einen integ-
rierten Motor laufen.

Immer mehr Einzug findet 
auch die Technik, wo über Pho-
tovoltaikanlagen mit einem 

Stromspeicher Notstrom gene-
riert werden kann. Diese funk-
tioniert allerdings nur bedingt 
als Ausfallreserve und kann 
nur bei Strom im Speicher eine 
Versorgung sicherstellen, was 
ja an vielen Tagen im Jahr wet-
terbedingt nicht der Fall ist.

Am häufigsten wird von Be-
trieben ein Zapfwellenaggre-
gat, angetrieben von einem 
hof eigenen Traktor für den 
Notstrombetrieb angeschafft.

Mit folgender Berechnung 
kann die Größe des Notstro-
maggregats für den Betrieb be-
rechnet werden:

 ■ Summe der elektrischen 
Verbraucher in kW, die gleich-
zeitig in Betrieb sind

 ■ kW x 1,6 = Leistung des 
Generators in kVA

 ■ kW x 2,5 Leistung des 
Traktors in kW

 ■ kW des Traktors x 1,36 = 
Leistung des Traktors in PS

Ein Zapfwellenaggregat in 
der Größe von 50 kVA bzw. 40 
kW kostet ab 6.600 Euro inkl. 
MwSt. Wenn dieses für 30 Jah-
re die Stromversorgung am Be-
trieb sicherstellt, sind das über-
schaubare 220 Euro pro Jahr, 
die die Stromversorgung am 
Betrieb garantieren.

Notstromversorgung  
in der Landwirtschaft

Notstromaggregat. LK OÖ/Mairanderl
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DI (FH) Martin Mairanderl 

Anfang 2026 wurden neue För-
derprogramme mit neuen För-
derhöhen gestartet. Jene, die 
hauptsächlich auf landwirt-
schaftlichen Betrieben Anwen-
dung finden, werden im Fol-
genden erklärt. 

Neu ist, dass es bei derzei-
tigem Informationsstand 
überwiegend nur mehr För-
derungen gibt, wenn ein 
fossiles Heizsystem besteht! 
Auch Neubauten sind von 
Förderungen ausgeschlossen!

Tendenziell kann man fest-
stellen, dass es überwiegend 
Pauschalsätze gibt und die För-
derobergrenzen bei rund 30 
Prozent der Nettokosten über 
alle Leistungsklassen gedeckelt 
sind. Bei Förderungen im Hei-
zungsbereich muss man im-
mer nach dem vorherrschen-
den und dem zukünftigen 
Brennstoff (Fernwärme, Holz, 
Öl, Gas, Strom, Koks, Kohle, 
Allesbrenner) und der Wärme-
verwendung (privat, landwirt-
schaftlicher Betrieb, Gewerbe-
betrieb oder Wärmeversorgung 
für andere) unterscheiden, um 
bei der jeweils zuständigen För-
derstelle einen Förderantrag 
einzureichen.

Ein- und Zweifamilien- 
haus für Privatpersonen: 
Bundesförderung 
Hier können auch alle land-
wirtschaftlichen Betriebe mit 

Wärmeverwendung im Wohn-
bereich >50 Prozent einrei-
chen. Die aus den Vorjahren 
und unter dem Namen „Raus 
aus dem Öl“  bekannte Förde-
rung wurde durch die „Kessel-
tauschförderung 2026“ ersetzt.

Ziel der Förderung ist der Er-
satz fossiler Heizsysteme (Öl, 
Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner, 
Elektrospeicheröfen). Wäh-
rend Öl- und Gasöfen in den 
landwirtschaftlichen Betrie-
ben seltener vorzufinden sind, 
gibt es durchaus den einen 
oder anderen Koks-Allesbren-
ner, der für diese Förderschiene 
geeignet ist. Ob das der Fall ist, 
ist am besten am Typenschild 
abzulesen. Das Altgerät muss 
deinstalliert und fachgerecht 
entsorgt werden.

Die Förderung wird in Form 
eines einmaligen Investitions-

kostenzuschusses ausbezahlt 
und beträgt maximal 30 Pro-
zent der förderfähigen Kosten.

Die Pauschalsätze für die neu-
en Heizsysteme sind begrenzt 
(siehe Tabelle „Begrenzte Pau-
schalsätze neue Heizsysteme“.

Eine Förderantragstellung 
kann auch nach Umsetzung 
erfolgen und ist bis 31. Dezem-
ber möglich (solange ein Bud-
get vorhanden ist). Eine Umset-
zung muss innerhalb von neun 
Monaten erfolgen. Diese Förde-
rung kann mit der Landesförde-
rung OÖ kombiniert werden.

Landesförderung OÖ

Gefördert wird die Errichtung 
von Anlagen zur verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Ener-
gieträger.  Wenn man am land-
wirtschaftlichen Betrieb be-
reits mit Biomasse heizt und 
möchte z.B. eine Stückgut- 
oder Hackgutanlage erneuern, 
deren Wärme für den Wohnbe-
reich verwendet wird, so kann 
man nur die Förderung vom 
Land Oberösterreich in An-
spruch nehmen. In diesem Fall 
beträgt die Förderhöhe 2.700 

Euro pro Betrieb (siehe Tabel-
le „Weitere Fördermöglichkei-
ten“.

Landesförderung OÖ 
Sauber Heizen für 
Alle (für einkommens-
schwache Haushalte)

Im Rahmen der Aktion „Sauber 
Heizen für Alle“ wird der Er-
satz eines fossilen Heizungs-
systems durch eine klima-
freundliche Technologie bei 
einkommensschwachen priva-
ten Haushalten unterstützt.

Fördermöglichkeiten von Biomasseheizanlagen
2025 wurden die meisten Biomasseheizanlagenförderungen seitens des Bundes und des Landes OÖ 
aufgrund der budgetären Situation eingestellt oder ausgesetzt. 

Es gibt eine Reihe verschiedener 
Förderprogramme für neue Biomas-
seheizanlagen. LK OÖ/Mairanderl

Begrenzte Pauschalsätze neue Heizsysteme
Maßnahme Maximale Förderung
Klimafreundliche oder hocheffiziente Nah-/Fernwärme 6.500 €
Wärmepumpe (Luft-Wasser, Wasser-Wasser, Sole-Wasser) 7.500 €
Holzzentralheizung (Pellets/Hackgut/Stückholz) 8.500 €
Zuschläge
Bonus Thermische Solaranlage + 2.500 €
Bonus Tiefenbohrung/Brunnen  
(nur bei Sole-/Wasser-Wärmepumpe) + 5.000 €

Weitere Fördermöglichkeiten
Maßnahme Maximale Förderung (€)

Umstellung fossile → Pellets-/Hackgutheizung 2.900

Umstellung fossile → Scheitholzanlage 1.700

Umstellung fossile → Hackgutanlage (landwirtschaftlich) 3.200

Erneuerung ≥10 Jahre alter Pellets-/Hackgutheizung 1.400

Erneuerung ≥10 Jahre alter Scheitholzanlage 1.200

Erneuerung ≥10 Jahre alter Hackgutanlage (landw.) 2.700

Stromerzeugende Biomasseheizanlage (Bonus) + 5.000

Beispiele  
Einkommensgrenzen

Im Haushalt leben Einkommens-
grenze

1 Person 1.867,00 Euro

1 Person + 1 Kind 
(unter 14 Jahre) 2.427,10 Euro

2 Personen 2.800,50 Euro

2 Personen + 1 Kind 
(unter 14 Jahre) 3.360,60 Euro

Weitere Details 
zu diesem Pro-
gramm sind auf 
der Homepage 
vom Bundes- 
ministerium (BMLUK).

Weitere Details 
zur Förderung 
auf der Home-
page vom Land 
Oberösterreich.
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Die Energiewende stellt unser 
Land vor große Herausforderun-
gen. Neue Leitungen, die Integra-
tion erneuerbarer Energien so wie 
die Modernisierung bestehender 
Netze benötigen eine sorgfältige 
Planung – und vor allem Flä-
chen, um diese Projekte umset-
zen zu können. Viele dieser Flä-
chen werden landwirt schaftlich 
genutzt. Gleichzeitig ist eine si-
chere Energieversorgung für die 
landwirtschaftlichen Betriebe 
selbst unverzicht bar. Die Netz 
OÖ schätzt die LK OÖ als kom-
petenten Ansprechpartner, der 
die Interessen der Landwirte und 
Landwirtinnen effizient vertritt. 

Dialog steht im Mittelpunkt
Ob bei der Verkabelung beste-
hender elektrischer Freilei-
tungsanlagen, dem Neubau von 
Erdkabelanlagen oder bei Groß-
projekten – der Dialog steht für 
Netz OÖ im Mittelpunkt. Vor 
je dem Großprojekt – etwa bei 
110-kV-Projekten, Wasserstoff-

vorhaben oder Ersatzneubauten 
– tritt Netz OÖ frühzeitig in Ge-
spräche ein. Ziel ist es, gemein-
sam einen klaren Rahmen zu de-
finieren, der einen geordneten, 
fairen und transparenten Ab-
lauf für die Landwirtinnen und 
Landwirte ebenso wie für  Netz 
OÖ sicherstellt. Nur gemein-
sam kann Energiezukunft ge-
staltet werden, die zugleich ver-
lässlich, nachhaltig und fair ist.

Der Anspruch ist klar
• transparente und frühzeitige  
 Kommunikation
• ein schonender und gut abge- 
 stimmter Bauablauf
• fachgerechte Rekultivierung  
 und Baubegleitung bei Groß-  
 projekten
• ein ehrlicher und respektvol- 
 ler Umgang miteinander
• Entschädigungsleistungen
• Kommunikation auf Augen- 
 höhe – durch persönliche Ein- 
 zelgespräche mit den Grund- 
 eigentümern

Gerade in anspruchsvollen Zei-
ten ist es wichtig, näher zu-
sammenzurücken und das Ge-
meinsame in den Vordergrund 
zu stel len. So entsteht Schritt 
für Schritt ein zukunftsfähiges 
Ener gienetz, das die Interessen 
aller respektiert und gleichzei-

tig die sichere Versorgung Ös-
terreichs stärkt. Für Netz Ober-
österreich gilt: Energie und 
Landwirtschaft sind keine Ge-
gensätze – sie sind Verbünde te 
und zwei starke Säulen für eine 
nachhaltige Zukunft. 
 Werbung

Starke Leitungen, starke Partnerschaft: Energie vom Feld bis zur Steckdose

Wo es möglich und sinnvoll ist, bringt Netz Oberösterreich  
Leitungen unter die Erde. FOTO: NETZ OÖ

Förderung für 
Hackgutheizungen im 
betrieblichen Bereich

Für Heizanlagen, deren betrieb-
liche Wärmeverwendung die 
private Wärmenutzung über-
steigt, gibt es die Möglichkeit, 
die Förderung für Betriebe in 

Anspruch zu nehmen. Geför-
dert wird seit Beginn 2026 nur 
mehr der Ersatz eines fossilen 
Heizsystems!  Auch bei Neu-
bauten gibt es nach bisherigem 
Stand keine Förderung mehr. 
Ein Betrieb kann die Holzhei-
zung oder das Nahwärmepro-
jekt bei der Kommunalkre-
dit einreichen. Bei der Einrei-
chung gibt es drei verschiedene 
Kategorien:

Versorgungssicherheit 
im ländlichen Raum
Diese Förderschiene für Betrie-
be mit betrieblicher Wärme-
verwendung wurde 2025 ein-
gestellt. Eine Fortführung ist 
geplant. Bis zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieses Arti-
kels sind noch keine Details 
über die Förderhöhen in die-
sem Programm bekannt.

Es ist davon auszugehen, 
dass diese sich im Bereich der 
betrieblichen Fördervarianten 
ansiedeln werden.

Förderhöhen und Kos-
tenobergrenzen
Technologie Kostenobergrenze

Anschluss  
Fernwärme 28.469 Euro

Installation  
Pellet- oder 
Hackgutkessel

36.180 Euro

Installation 
Scheitholz-
kessel

30.055 Euro

Installation Luft/
Wasser Wärme-
pumpe

25.586 Euro

Installation 
Sole/Wasser 
bzw. Wasser/
Wasser Wärme-
pumpe

37.550 Euro

Weitere Details 
zur Förderung 
„Sauber heizen 
für Alle“ auf der 
Homepage des 
Landes Oberös-
terreich.

Weitere Details 
zu diesem 
Programm auf 
der Homepage 
der KPC.

Weitere Details 
zu diesem 
Programm auf 
der Homepage 
der KPC.

1. Förderhöhen <100kW laut Infoblatt (gültig ab 01.04.2026)

Maßnahme Anlagen ≤ 50 kW Zuschlag pro kW  
(>50 bis <100 kW)

Fernwärme 6.500 € +100 €/kW
Wärmepumpe 7.500 € +100 €/kW
Holzheizung 8.500 € +100 €/kW
2. Förderhöhen Biomasse-Einzelanlagen ≥ 100 kW (Betriebe & Gemeinden)
Maßnahme / Bereich Förderung (€) / Zuschläge
Grundpauschale (erste 100 kW) 13.500
Leistungsbereich 100 – 500 kW +200 €/kW
Leistungsbereich >500 kW +120 €/kW
Regionaler Ressourcenzuschlag +30 €/kW

EMAS-Zuschlag +1,5 % der Pauschalförderung 
(maximal 10.000 €)

Förderobergrenze pro Projekt maximal 4,5 Mio. €
3. Betriebe mit Nahwärme
Für Betriebe mit einem Wärme oder Mikronetz gibt es wieder eine eigene Förder- 
schiene. Diese wird aber hier nicht näher behandelt.
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Ing. Robert Gaubinger

Österreich will bis zum Jahr 
2030 seinen Strombedarf (na-
tional bilanziell) zu 100 Pro-
zent aus erneuerbaren Ener-
giequellen decken. Dies erfor-
dert einen massiven Zubau, 
der hauptsächlich mit PV und 
Windkraft erfolgen wird. Den 
wesentlichen Rahmen dafür 
bildet das Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz (EAG), das neue 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz 
(ElWG) und das noch kom-
mende Erneuerbaren-Aus-
bau-Beschleunigungsgesetz 
(EABG). Mittlerweile kommt 
mehr und mehr die Aufnah-
mekapazität der Netze an die 
Grenze und eine Einspeisung 
ist nicht mehr überall in der ge-
wünschten Höhe möglich. 

Photovoltaik auf 
Freiflächen

Um die gesetzten Ziele zu er-
reichen, wird der Zubau von 
Photovoltaikanlagen alleine 
auf Dachflächen nicht ausrei-
chen. Ein wesentlicher Anteil 
wird auch auf landwirtschaft-
lichen Flächen – sogenannten 
Frei flächen – erfolgen müssen. 
Mit dem Thema Photovoltaik 
auf landwirtschaftlichen Flä-
chen bewegen wir uns in ei-
nem Spannungsfeld aus allfäl-
lig möglichen neuen Fläche-
nerträgen für Photovoltaik-An-
lagen und der Erhaltung der er-
tragreichen Acker- und Grün-
landflächen für die Urproduk-
tion. Durch die derzeitige Ener-
giesituation, insbesondere im 
Bereich der Gaslieferungen aus 
Russland, ist uns die Abhängig-
keit von Erdgas aber auch Erd-
öl deutlich klargemacht wor-
den. Durch die teilweise stei-
genden Energiepreise, gefolgt 
von einer erhöhten Inflation, 
ist der Wunsch nach heimi-
scher Energie wiedererwacht. 

Die Marktpreise für die Einspei-
sung von Strom aus Photovol-
taikanlagen betragen derzeit 
wieder nur mehr 3 bis 9 Cent/
kWh. Deshalb ist auch das In-
teresse der Investoren so hoch, 
entsprechend Flächen unter 
Vertrag zu bekommen. Die Fra-
ge ist nur: Können nicht auch 
die Kommunen, Bürger und 
die Landwirte selbst aus der 
Region ein Geschäft machen? 
Das Geschäft mit der Energie-
produktion ist momentan luk-
rativer als die Nahrungsmittel-
produktion.

Freiflächenkonzepte 
und Vorrangzonen

Angesichts der aktuellen ener-
giepolitischen Situation gilt es, 
vernünftige Lösungen insbe-
sondere im Bereich Photovol-
taikanlagen auf Freiflächen zu 
finden. Um den erforderlichen 
Netzausbau zu stemmen, feh-
len die erforderlichen finanzi-
ellen Mittel und auch die Zeit. 
Daher muss die Strategie lau-
ten: Ausbau der Photovoltaik-
anlagen auf den Dächern und 
in der Freifläche nur im Um-
kreis von 7,5 Kilometer zu den 
Umspannwerken und in den in 

OÖ ausgewiesenen Vorrangzo-
nen (z.B. teilweise entlang von 
Autobahnen). Bei den Um-
spannwerken können größe-
re Strommengen von Photo-
voltaikanlagen übernommen 
werden. Im Zusammenhang 
mit Photovoltaikanlagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen 
ist besonders darauf zu ach-
ten, dass auch die gesellschaft-
liche Akzeptanz vorhanden ist. 
Wichtig dabei ist auch, dass 
Bürger und Betriebe mit Ener-
giegemeinschaften aus diesen 
Anlagen günstigen Strom nut-
zen und untereinander vertei-
len können und damit auch 
ein kleiner Teil des Gewinnes 
bei den Bürgern und Kommu-
nen bleibt.

Schonung hochwertiger 
Acker- und 
Grünlandböden
Grundsätzlich sollte Bedacht 
auf die Schonung landwirt-
schaftlich hochwertiger Acker- 
und Grünlandböden genom-
men werden. Agri-PV-Anlagen 
zeichnen sich dadurch aus, 
dass noch immer ein Großteil 
der Fläche landwirtschaftlich, 
also zur Nahrungsmittelpro-

duktion, herangezogen wird.
Ziel sollte es jedenfalls sein, 

dass die besten landwirtschaft-
lichen Böden in einer Gemein-
de bei der Standortwahl für 
Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen im Regelfall erst gar nicht 
in Betracht gezogen werden, 
um die Gesamtmenge der für 
Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen in Anspruch genomme-
nen landwirtschaftlichen Flä-
chen so gering wie möglich zu 
halten. 

Zuerst Dachflächen-
potenzial nutzen – 
Netzausbau forcieren
In der Praxis wird die Umset-
zung von Photovoltaik-Dach-
flächenprojekten für den Ein-
zelbetrieb durch überbordende 
Netzzugangskosten mehr und 
mehr verhindert. Darüber hi-
naus dauert der Netzausbau oft 
Jahrzehnte und ist häufig mit 
massiven Gegnern eines über-
regionalen Leitungsausbaus 
konfrontiert. Mittel- und lang-
fristig wird die Errichtung von 
Stromspeichersystemen eine 
der wichtigsten Maßnahmen 
zur Steigerung der erneuerba-
ren Stromproduktion sein. 

Photovoltaik macht Sinn
Der künftige Stromverbrauch wird sich bis 2040 mehr als verdoppeln. 

PV-Anlage am Hof – mittlerweile gelangen die Aufnahmekapazität der Netze an ihre Grenzen. LK OÖ
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Ing. Robert Gaubinger

Je größer die PV-Anlagen ge-
baut werden und je höher 
der Eigenstromverbrauch ist, 
umso wirtschaftlicher sind 
diese im Regelfall. Dies auch 
deshalb, weil größere Anlagen 
erheblich niedrigere spezifi-
sche Investitionskosten ver-
ursachen und es darüber hin-
aus Sinn macht, auch noch die 
Rückerstattung der Vorsteuer 
vom Finanzamt zu überlegen. 
Photovoltaikanlagen produ-
zieren je nach Investitions-, Fi-
nanzierungs- und Instandhal-
tungskosten zwischen 5 und 8 
Cent je Kilowattstunde. Somit 
sind die Stromerzeugungskos-
ten bereits deutlich unter den 
Strombezugskosten, wo mit 
Arbeitspreisen von 15 bis 20 
Cent/kWh zuzüglich Netzkos-
ten, Gebühren und Abgaben 
Strom derzeit kaum unter 25 
Cent/kWh Gesamtkosten zu 
haben ist. Förderungen ver-
bessern die Wirtschaftlichkeit 
erheblich. 

Bei Neuanlagen muss vor der 
Förderantragstellung eine ent-
sprechende Netzprüfung er-
folgen. Der örtlich zuständige 
Netzbetreiber berechnet dabei, 
welche Leistung tatsächlich 
eingespeist werden kann, ohne 
das Netz zu überfordern. Der 
Netzbetreiber weist neben dem 
vorhandenen Bezugszählpunkt 
einen Einspeisezählpunkt für 
die Stromeinspeisung von der 
Photovoltaikanlage zu. 

Bei Anlagenerweiterungen 
sollte auch vor einer Förderan-
tragstellung eine Bekanntgabe 
der Leistungserhöhung beim 

Netzbetreiber erfolgen, egal ob 
die Einspeiseleistung erhöht 
werden soll oder nicht. 

Kosten und 
Wirtschaftlichkeit von 
Photovoltaikanlagen 
und Stromspeicher 

Photovoltaikanlagen und 
Stromspeicher rechnen sich 
in der Regel in rund 10 Jahren 
und haben damit eine sehr 
gute Wirtschaftlichkeit.

Die Investitionskosten für 
eine Photovoltaikanlage betra-
gen rund 1.000 bis 1.500 Euro 
pro kWp bei kleineren Anla-
gen (z.B. 5 bis 10 kWp) und 
800 bis 1.100 Euro pro kWp bei 
größeren (z.B. 30 bis 50 kWp) 
Anlagen. Die Kosten für einen 
Stromspeicher liegen bei 400 
bis 700 Euro/kWh je nach Grö-
ße des Stromspeichers.

Der künftige Stromeinkaufs- 
und Stromverkaufspreis kann 
nur geschätzt werden. Derzeit 

liegen die Stromeinkaufskos-
ten zwischen rund 20 und 30 
Cent/kWh. Die Einspeisetarife 
für eine PV-Anlage liegen dage-
gen zwischen 3 und 9,73 Cent/
kWh (OeMAG-Marktpreis Jän-
ner 2026). Somit rechnen sich 
PV-Anlagen sehr schnell, wenn 
der erzeugte Strom überwie-
gend selbst verbraucht wird. 

Aber nicht nur die Wirt-
schaftlichkeit zählt, auch die 
Möglichkeit einer kurzfristigen 
Notstromversorgung ist oft ein 
Mitentscheidungsgrund für ei-
nen Speicher.

Investitionsförderungen

Investitionsförderungen 
sind mittels Antrag zu einem 
EAG-Investitionszuschuss zu 
stellen. Näheres ist auf der 
Homepage der OeMAG unter 
„Gesetze und Regelwerk“ zu 
finden.

 ■ EAG-Förderung 2026: 
Ab 23. April (bis 11. Mai) ist 
wiederum die Förderantrag-

stellung bei der EAG-Abwick-
lungsstelle (auch über die Oe-
MAG-Homepage) online mög-
lich (Fördercall). 

Die Förderhöhen sind:  

Im EAG (Erneuerbaren Aus-
baugesetz) werden weiterhin 
PV-Anlagen ohne oder mit 
Stromspeicher gefördert. Um 
eine Stromspeicherförderung 
zu erhalten, muss auch eine 
Photovoltaik-Anlage neu er-
richtet oder eine bestehende 
Anlage zumindest ausgebaut 
werden. Leider sind auch 2026 
Stromspeichererweiterungen 
nicht förderfähig. 

Energienewsletter der 
Energieberatung der LK 
abonnieren
Wer schnellstmöglich über den 
aktuellen Stand und Neuerun-
gen oder Veröffentlichungen 
neuer Förderrichtlinien infor-
miert werden will, melde sich 
bitte zum Energienewsletter 
der Landwirtschaftskammer 
Oberösterreich an:

PV-Anlagen und Speicher in der Landwirtschaft
Photovoltaikanlagen machen gerade bei landwirtschaftlichen Betrieben Sinn. Es sind meist ausreichend 
Dachflächen verfügbar und der Strombedarf ist höher als bei Privathaushalten. Daher rechnen sich Pho-
tovoltaikanlagen bei landwirtschaftlichen Betrieben besser.

PV-Anlagen und Stromspeicher rechnen sich in der Regel in weniger als zehn 
Jahren. LK OÖ

Größe PV-Anlage 
im kWp

€ Investitions-
zuschuss

0 – 10,0 150 (fixer Satz)

10,01 – 20,0 140 (fixer Satz)

20,01 – 100 bis zu 130

100,01 – 1000 bis zu 120

Stromspeicher 150

lk-online
www.ooe.lko.at
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Marktprämie im EAG

Alternativ zur Investitions-
förderung kann für PV-An-
lagen ab 10 kWp auch um 
eine Marktprämie ange-
sucht werden. Die Höhe der 
maximalen, im Rahmen ei-
nes Bieterverfahrens zu be-
antragenden Marktprämie 
ist 2026 und 2027 7,77 Cent 
pro Kilowattstunde. Diese 
sollte vor allem für mittlere 
oder größere Anlagen eine 
Absicherung gegen zu stark 
sinkende Marktpreise bie-
ten, da die Marktprämie auf 
20 Jahre gewährt wird. Erste 
Gebotsfrist ist der 2. bis 17. 
März 2026.

Förderung 
Energieautarker 
Bauernhof 
Leider wurde aus Budget-
gründen das Förderpro-
gramm „Energieautarke 
Bauernhöfe“ von 25 Milli-
onen Euro auf rund 4 Mil-
lionen Euro gekürzt. Diese
Mittel werden wahrschein-
lich bereits durch die war-
tenden Anträge bean-
sprucht. Derzeit sind die 
neuen Förderrichtlinien in 
Ausarbeitung. Für PV-An-
lagen und Stromspeicher 
wird es voraussichtlich kei-
ne Förderungen mehr ge-
ben. Im Rahmen dieses För-
derprogrammes sind auch 
weitere energieeinsparende 
oder energieeffiziente Maß-
nahmen förderbar. 

Ing. Robert Gaubinger

Die wichtigsten sind in den 
nächsten Absätzen zusammen-
gefasst.

Der „Nullsteuersatz“, der 
umsatzsteuerfreie Ankauf von 
PV-Anlagen bis 35 kWp, ist aus-
gelaufen.

Bei größeren Photovoltaik-
anlagen (über 35 kWp) ist es 
auch überlegenswert, sich die 
Mehrwertsteuer vom Finanz-
amt zurückzuholen. Dadurch 
reduzieren sich die Investiti-
onskosten und die Wirtschaft-
lichkeit wird nochmals ver-
bessert. Wichtig ist zu wissen, 
dass es möglich ist, die Photo-
voltaikanlage alleine als soge-
nannten Gewerbebetrieb zu 
führen, ohne dass dadurch die 
Land- und Forstwirtschaft ge-
werblich zu führen wäre und 
somit in der Umsatzsteuer-
pauschalierung bleiben kann. 
Wird die Photovoltaikanla-
ge „steuerlich gewerblich“ ge-
führt, ist auch mit entspre-
chendem Verwaltungsauf-
wand zu rechnen. Im Seminar 
„Richtige steuerliche Führung 
einer PV-Anlage“ wird ein 
Überblick über den Aufwand 
gegeben. Das Seminar wird am 
Donnerstag, 5. März 2026, in 
der BBK Wels angeboten und 
bietet einen guten Überblick 
über alle steuerlichen und so-
zialrechtlichen Belange einer 
PV-Anlage. Anmeldung im LFI 
nötig (Kurs Nr. 5218)

Der Verkauf von Strom aus 
einer PV-Anlage ist grundsätz-
lich keine landwirtschaftliche 
Tätigkeit. Es entstehen damit 
in der Regel gewerbliche Ein-
künfte. Unter bestimmten Um-
ständen kann aber eine PV-An-
lage als landwirtschaftlicher 
Neben- und Hilfsbetrieb einge-
stuft werden. Dazu muss mehr 
als die Hälfte der produzierten 
Energie in der eigenen, gleich 
betriebenen Landwirtschaft 
verbraucht werden, was selten 
der Fall ist. Daher handelt es 
sich bei Gewinnen aus PV-An-
lagen meist um gewerbliche 
Einkünfte.

0, 13 oder 20 Prozent 
Mehrwertsteuer für 
Stromverkäufe?
Stromverkauf aus Photovol-
taikanlagen, die ab Anfang 
März 2014 in Betrieb genom-
men wurden, ist steuerlich be-
trachtet meist gewerblich. Nur 
wenn der erzeugte Strom über-
wiegend im eigenen Betrieb, 
vom Bewirtschafter der Land-
wirtschaft verwendet wird, ist 
der Betrieb der Photovoltaik-
anlage der Landwirtschaft zu-
zuordnen. 

Bei Vertragserstellung der 
Stromlieferung mit Strom-
händler oder an die OeMAG 
ist diesem vorher der richtige 
Steuersatz mitzuteilen. Für die 
richtige Einstufung haftet der 

Betreiber. Häufig wird aller-
dings zu Unrecht ein Steuer-
satz von 13 Prozent beantragt 
und ausbezahlt.

Volleinspeiseanlagen 

Volleinspeiseanlagen verursa-
chen immer gewerbliche und 
keine landwirtschaftlichen 
Einkünfte. Je nach Zeitpunkt 
der Anschaffung der Vollein-
speise-Photovoltaikanlage sind 
zwei unterschiedliche Steuer-
richtlinien zu beachten. 

Wurde die Anlage vor dem 
28. Februar 2014 errichtet und 
in Betrieb genommen, erfolg-
te meist zurecht eine Umsatz-
steuerauszahlung für Strom-
gutschriften von 13 Prozent, 
sofern diese Anlage nicht ver-
ändert bzw. vergrößert wurde 
und der wirtschaftsführende 
Landwirt diese Anlage betreibt. 

Überschussanlagen –
Umsatzsteuerliche 
Beurteilung 
Die Energieerzeugung stellt 
nur dann einen land- und forst-
wirtschaftlichen Nebenbetrieb 
(Substanzbetrieb) dar, wenn 
die erzeugte Energie überwie-
gend im eigenen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb 
verwendet wird. Überwiegt 
die Verwendung der erzeugten 
Strommenge für andere Zwecke

Steuerliche 
Fragen bei 
Photovoltaik-
anlagen 

Im Bereich Photovol-
taik im landwirtschaft-
lichen Bereich sind 
einige Regelungen 
wichtig. 

WaWaWWWaWaWass s lalalalandndddwiwiwiirtrtrttttttscscscsccsscschahahaahaaftttff lilichchchchhhchheeeeee BeBeBeBetrtrtrtriieieiiebebebebbebebe jjjjjjjjetete zt zzuu ssts eueree lichhhenenen RRegeln, 
AbAbAbAbAbAbbgagagaaggg bebbebennn n unund d dd VoVoVoVoVoortrtrtrtrr eieieeiieie lelelllelen  nn wiwiwiwwiww ssssssenenenenenen sssss lllololololltltltlttlteeeeneneen.. LK OLK OL ÖÖ
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Verwendung Land- und  
Forstwirtschaft Privat Gewerbe Ein- 

speisung
Steuerliche Zu-
ordnung

Strom- 
verwendung > 50 % < 50 % Land- und forstw. 

Nebenbetrieb

Strom- 
verwendung < 50 % > 50 % Gewerbebetrieb

(private Zwecke, andere be-
triebliche Zwecke oder über-
wiegt die Einspeisung), so liegt 
hinsichtlich der im Wege der 
Überschusseinspeisung veräu-
ßerten Energie ein Gewerbebe-
trieb vor (siehe Tabelle). Für die 
Zuordnung als Substanzbetrieb 
ist es wichtig, dass PV-Anlagen-
betreiber und wirtschaftsfüh-
render Landwirt immer iden-
tisch, also namensgleich sind. 
Wird die Landwirtschaft von 
einem Ehepaar geführt und die 
PV-Anlage nur von einer Per-
son des Ehepaares oder umge-
kehrt), kann nie ein landwit-
schaftlicher Nebenbetrieb ent-
stehen und kann damit nie 13  
Prozent pauschalierte Umsatz-
steuer ausbezahlt werden.

Sozialversicherungs-
beiträge der Bauern

Seit 1. Jänner 2024 sind PV-An-
lagen, die von Landwirten als 
„land- und forstwirtschaftli-
cher Nebenbetrieb“ (mit 13 
Prozent Ust.) geführt wird, 
von der Sozialversicherung der 
Bauern erfasst. Es gilt dies aller-
dings nur bei Anlagen, wenn 
diese mehr als 12.500 kWh pro 
Jahr ins Netz einspeisen. In die-
sem Fall sind dann die gesam-
tem Bruttoeinahmen bis zum 
30.4. des Folgejahres als „Ne-

bentätigkeiten“ meldepflich-
tig. Die Beitragshöhe beträgt 
ca. 8 Prozent der Bruttoeinnah-
men. Gewerbliche PV-Anlagen 
unterliegen nicht der genann-
ten Meldepflicht für Nebentä-
tigkeiten der SVB. Vollgewerb-
liche Anlagen werden aller-
dings ab einem Jahresgewinn 
von 6.613,20 Euro (Wert 2026) 
von der Sozialversicherung der 
gewerblichen Wirtschaft er-
fasst und dort beitragspflichtig.

Ertragssteuer 
(„Einkommensteuer“)

Häufig fallen bei landwirt-
schaftlichen Betrieben keine 
oder nur geringe Ertragsteuern 
(Einkommensteuern) an, auch 
wenn die Anlage steuerrecht-
lich gesehen „gewerblich“ ist. 
Es wird empfohlen vor Anlage-
nerrichtung das Seminar „Steu-
erliche Führung einer PV-Anla-
ge“ (5. März) zu besuchen bzw. 
eine Beratung in Anspruch zu 
nehmen, um sich Klarheit zu 
verschaffen.

Volleinspeiser sind in der ak-
tuell gültigen Richtlinie aus 
dem Jahr 2014 sowohl umsatz-
steuerlich als auch ertragssteu-
erlich „gewerbliche“ Anlagen. 
Allerdings werden seit meh-
reren Jahren mit den derzeiti-
gen Einspeisetarifen fast aus-
schließlich sogenannte Über-
schusseinspeiser (Ziel ist hier, 
möglichst viel Strom von der 
Photovoltaikanlage selbst zu 
verbrauchen) errichtet.

Freigrenzen

Seit 2023 ist bei PV-Anlagen mit 
einer Modulleistung bis maxi-
mal 35 kWp am Dach und ma-
ximal 25 kVa Einspeiseleistung 
ein Freibetrag für die ersten 
12.500 eingespeisten kWh gül-
tig. Das heißt, dass pro Person 
12.500 kWh pro Jahr steuerfrei in 
das Netz geliefert bzw. verkauft 
werden können. Nur die darüber 
liegende Strom-Einspeisemenge 
unterliegt der Einkommensteu-
er, falls der Betreiber überhaupt 
einkommensteuerpflichtig ist. 

Dies gilt sowohl für Voll- als 
auch für Überschusseinspei-
ser und gilt getrennt für jeden 
Zählpunkt. Allerdings steht der 
Freibetrag, sollten mehrere An-
lagen von der gleichen Person 
betrieben werden, nur einmal 
pro Person zu.

Kleinunternehmer-
grenze beachten

Kleinunternehmer sind Unter-
nehmer, deren Umsatz im Jahr 
55.000 Euro nicht übersteigt. 
Führt nun eine Person eine pau-
schalierte Landwirtschaft und 
eine PV-Anlage, sind deren Um-
sätze zusammenzurechnen. 
Umsätze einer pauschalierten 
Landwirtschaft errechnen sich 
aus dem gesamtbewirtschafte-
ten Einheitswert (das ist: Ein-
heitswert der Eigenfläche laut 
Bescheid und Einheitswert der 
Pachtfläche – dieser allerdings 
gerechnet mit „Pachtfläche 
in Hektar mal eigener Hekt-
ar-Satz“) mal 1,5. Das heißt, dass 
Landwirte bereits ab einem ge-
samtbewirtschafteten Einheits-
wert von ca. 34.000 bis 36.000 
Euro an die Kleinunternehmer-
grenze stoßen und dann mit 
der PV-Anlage (und nur mit der 
PV-Anlage) in die Regelbesteue-
rung (= 20 Prozent Umsatzsteu-
erverrechnung) kommen.

ENERGIE &  
UMWELT

AdobeStock/#1770648874
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Martin Schneeweiss

Mit Preisen auf historischem 
Tiefstand und dem neuen Elek-
trizitätswirtschaftsgesetz, das 
im Dezember 2025 beschlossen 
wurde, rechnet sich die Investi-
tion auch ohne Förderung. Das 
ist neu: Erstmals steht ein Spei-
cher wirtschaftlich auf eigenen 
Beinen und bringt dabei viele 
Vorteile

Was das ElWG für 
Speicher bedeutet

Ab 1. Jänner 2027 soll ein Teil 
der Netzkosten auf Basis der 
bezogenen Leistung abgerech-
net werden, was in der Land-
wirtschaft erhebliche Mehr-
kosten verursachen kann, da 
die Leistung im Vergleich zur 
verbrauchten Energie relativ 
hoch ist. 

Wenn man einmal im Mo-
nat eine Mühle oder schweren 
Pumpe mit einer Leistung von 
30 – 40 kW betreibt, sonst aber 
nur maximal 10 kW vom Netz 
bezieht, werden künftig er-
hebliche Mehrkosten anfallen. 
Die entsprechenden Netztarife 
werden im Laufe des heurigen 
Jahres von der E-Control festge-
legt. Mit einem Speichersystem 
können über ein sogenanntes 
Peak-Shaving diese Leistungs-
spitzen gekappt werden. Es 
wird im Speicher ein Teil der 
Kapazität nur dafür reserviert, 
dass bei einer anfallenden Leis-
tungsspitze mehr Leistung aus 
dem Speicher gezogen werden 
kann um dadurch das Netz we-
niger zu belasten wird.

Wechselrichter

Ein Punkt wird oft überse-
hen: Der Speicher allein reicht 
nicht. Er braucht einen kompa-
tiblen Wechselrichter, der Pho-
tovoltaik und Batterie zusam-
menführt. Ein Hybridwechsel-

richter wie der Fronius Gen24/
Verto Plus oder der Kostal Plen-
ticore etc. übernehmen die-
se Aufgabe. Er wandelt den 
Gleichstrom der Module und 
der Batterie in Wechselstrom 
um und steuert die Ladelogik. 

Wer bereits eine Photovol-
taikanlage besitzt, kann ei-
nen Speicher auch AC-gekop-
pelt (Wechselstromgekoppelt) 
nachrüsten. Dabei kommt ein 
separater Batteriewechselrich-
ter zum Einsatz, wie zum Bei-
spiel von den Herstellern An-
ker oder Ecoflow etc. Der Wir-
kungsgrad ist etwas geringer, 
weil der Strom zweimal gewan-
delt wird von der PV-Anlage 
zum Akku und dann wieder ins 
Hausnetz, aber die Flexibilität 
ist höher, da man sie nicht di-
rekt beim PV-Wechselrichter 
platzieren muss. Häufig wer-
den bei AC-gekoppelten Syste-
men Wechselrichter mit gerin-
ger Leistung (zB: 3 kW) angebo-
ten, was in der Landwirtschaft 
zu wenig ist.

Entscheidend ist die Kompa-
tibilität: Nicht jeder Wechsel-
richter arbeitet mit jedem Spei-
cher zusammen. Die Herstel-
lerfreigaben sind unbedingt 
zu beachten. Fronius etwa gibt 
seine Geräte für BYD-Speicher 
frei, Kostal für verschiedene 
Hersteller.

Hochvolt oder 
Niedervolt?

Hochvoltsysteme arbeiten mit 
Spannungen über 100 Volt 
meist abhängig von der Mo-
dulanzahl. Der höhere Strom 
ermöglicht dünnere Kabel 
und einen seht hohen Wir-
kungsgrad von in etwa 95 Pro-
zent. BYD mit seinen HVS- und 
HVM-Serien sowie FENECON 
dominieren dieses Segment.

Niedervoltsysteme werden 
mit 48 Volt betrieben. Produk-
te wie Pylontech oder die Vic-
tron-Systeme sind vorrangig 

bei Landwirten beliebt, welche 
einen Inselbetrieb für Melk-
anlagen oder Kühlanlagen 
brauchen. Der Wirkungsgrad 
fällt mit 90 bis 94 Prozent et-
was geringer aus aufgrund hö-
herer Ströme. Dafür liegen die 
Preise mit 180 bis 330 Euro pro 
Kilowattstunde Speicherkapa-
zität deutlich unter den Hoch-
voltsystemen von 300 bis 450 
Euro/kWh.

Die richtige 
Batteriechemie

Bei der Zellchemie hat sich Lit-
hium-Eisenphosphat, kurz LFP, 
klar durchgesetzt. Der über-
wiegende Großteil aller stati-
onären Speicher nutzt diese 
Technologie. Der Grund liegt 
auf der Hand: LFP-Zellen hal-
ten 6.000 bis 10.000 Ladezyk-
len, sind thermisch stabil und 
kommen ohne kritische Roh-
stoffe wie Kobalt aus. Die frü-
her verbreiteten NMC-Batte-
rien mit Nickel und Mangan 
spielen im stationären Bereich 
wenig bis keine Rolle mehr. 

Am Horizont taucht die Nat-
rium-Ionen-Technologie (oder 
auch „Salzbatterien“) auf. Erste 
Systeme kamen 2025 auf den 
Markt, etwa von CATL. Noch 
liegen die Preise mit rund 500 
Euro pro Kilowattstunde über 
LFP, doch bis 2030 werden 
Massenproduktion und die 
sogenannte „Vertikale-Integ-
ration“ den Preis senken. Ein 

großer Vorteil ist die niedrige 
Lade- und Entladetemperatur 
bei Natrium-Batterien, welche 
laut aktuellen Erkenntnissen 
einen Betrieb im Außenbereich 
ermöglichen könnte. Für den 
Moment bleibt LFP die sichere 
Wahl.

Der richtige 
Aufstellungsort

Unter 15 Grad Celsius steigt 
der Innenwiderstand der Zel-
len deutlich an, die nutzbare 
Kapazität sinkt und der Wir-
kungsgrad verschlechtert sich. 
Bei Temperaturen um den Ge-
frierpunkt kann die Kapazität 
auf 70 bis 80 Prozent des Nenn-
werts fallen. Noch kritischer ist 
das Laden bei Frost: Wird eine 
kalte LFP-Zelle mit voller Leis-
tung geladen, kann sich metal-
lisches Lithium an der Anode 
ablagern – sogenanntes Lithi-
um-Plating. Das schädigt die 
Zelle dauerhaft und verkürzt 
die Lebensdauer erheblich, was 
die Wirtschaftlichkeit stark 
mindert.

Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist der Brandschutz. In Gebäu-
deklasse 1 kann bis 100 kWh 
ein zertifizierter Speicher über-
all aufgestellt werden. Gebäu-
deklasse 1 sind gewöhnliche 
Wohnhäuser. Sobald man in 
den landwirtschaftlichen Be-
trieb geht, redet man schnell 
von Gebäudeklasse 2 und 3, wo 
ein eigener Brandschutz-Ab-

Stromspeicher am Bauernhof: Was sich 2026 rechnet
Die Zeiten, in denen Batteriespeicher ein teures Spielzeug für Technikbegeisterte waren, sind vorbei. 

Batteriespeicher könnten in Zukunft in jedem Haushalt und auf jedem Be-
trieb eine wichtige Rolle spielen. Fronius



Martin Schneeweiss

Die gute Nachricht vorweg: 
Die befürchtete „Einspeisege-
bühr“ fällt so gering aus, dass 
sie kaum ins Gewicht fällt. Da-
für gibt es in anderen Berei-
chen neue Rechte – und eini-
ge Pflichten. Die Hängepartie 
ist vorbei. Im Dezember 2025 
hat der Nationalrat das neue 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz 
beschlossen. Es ersetzt das in 
die Jahre gekommene ElWOG 
aus 2010 und schafft einen mo-
dernen Rechtsrahmen für den 
Strommarkt. 

Gerade die Landwirtschaft 
hat in den letzten Jahren mas-
siv zum PV-Ausbau beigetra-
gen. Allein in Oberösterreich 
produzierten Ende 2024 rund 
75.000 PV-Anlagen über 1,8 
Milliarden kWh Strom (Netz 
OÖ, 31.01.2025). Die großen 
Dachflächen in der Landwirt-
schaft wurden intensiv ge-
nutzt – nicht zuletzt, weil sich 
dort der Eigenverbrauch durch 
Melk anlagen, Kühlung und 
Lüftung oft ideal mit der Erzeu-
gung deckt.

Umso wichtiger, dass das 
neue Gesetz diese Investitio-
nen nicht entwertet. Und tat-
sächlich: Nach anfänglichen 
Befürchtungen über hohe 
Netz entgelte für Einspeiser ist 
der Kompromiss sehr moderat 
ausgefallen.

Der Versorgungs- 
infrastrukturbeitrag: Viel 
Lärm um wenig
Wer Strom einspeist, sollte 
kräftig zur Kasse gebeten wer-
den – so die Befürchtung. Die 
Realität sieht anders aus.

Anlagen, die aktuell 20 kW 

direkt ins Netz einspeisen, blei-
ben komplett befreit. Für klei-
nere Hofanlagen ändert sich 
nichts. (§75a Abs. 1)

Größere Anlagen – und das 
betrifft einige landwirtschaft-
lichen Betriebe – zahlen ab 1. 
Jänner 2027 den sogenannten 
Versorgungsinfrastrukturbei-
trag. Der Betrag: 0,05 Cent pro 
eingespeister Kilowattstunde 
ist marginal (0,0005 Euro pro 
kWh). (§75a)

Was bedeutet das konkret? 
Nehmen wir einen typischen 
Betrieb mit einer 50 kWp-Anla-
ge auf der Maschinenhalle. Bei 
einer Jahresproduktion von 
50.000 kWh und einem soliden 
Eigenverbrauch von 20.000 
kWh für Melken, Kühlung und 
Betrieb verbleiben 30.000 kWh 
Einspeisung. Der Jahresbeitrag: 
15 Euro. Zum Vergleich: Bei ei-
nem durchschnittlichen Ein-
speisetarif von 8 Cent bringt 
dieselbe Menge 2.400 Euro Er-
lös. Der neue Beitrag frisst da-
von gerade einmal 0,6 Prozent. 
Die Wirtschaftlichkeit der An-
lage bleibt praktisch unbe-
rührt.

Spitzenkappung: In der 
Praxis kaum spürbar

Ein weiterer Diskussionspunkt 
war die sogenannte Spitzen-
kappung. Neue PV-Anlagen 
über 7 kW netzwirksamer Leis-
tung können vom Netzbetrei-
ber verpflichtet werden, ihre 
Einspeisung auf 70 Prozent der 
Modulspitzenleistung zu be-
grenzen. Eine 30-kWp-Anlage 
dürfte dann maximal 21 kW 
ins Netz einspeisen.

Klingt nach Verlust – ist es in 
der Praxis aber kaum. Und zwar 
aus drei Gründen:
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schnitt hergestellt werden 
muss. Für genaue Fragen bei 
der Brandverhütungsstelle 
melden.

Was sich rechnet

Die Wirtschaftlichkeit hängt 
von drei Faktoren ab: Spei-
chergröße, Voll-Lade-Zyklen 
pro Jahr und der Differenz 
zwischen Netzbezug- und 
entgangener Einspeisevergü-
tung. Denn wer Strom spei-
chert, statt einzuspeisen, 
verzichtet auf die Vergütung 
– das muss eingerechnet wer-
den.

Nehmen wir einen Betrieb 
mit 20.000 Kilowattstunden 
Jahresverbrauch. Der Spei-
cher soll die Nacht und die 
Randstunden abdecken, also 
etwa 12 Stunden pro Tag. Der 
tägliche Verbrauch liegt bei 
rund 55 kWh, davon entfällt 
die Hälfte auf die speicherre-
levanten Stunden. Bei einem 
Wirkungsgrad von 90 Pro-
zent ergibt das eine sinnvol-
le Speichergröße von 30 Kilo-
wattstunden.

Die Rechnung im Detail: 
Mit 250 Ladezyklen pro Jahr 
spart der Eigenverbrauch 25 
Cent pro Kilowattstunde ge-
genüber dem Netzbezug. 
Dem steht die entgangene 
Einspeisevergütung von etwa 
6 Cent gegenüber. Weil beim 
Laden und Entladen in etwa 
10 Prozent verloren gehen, 
muss man für jede entnom-
mene Kilowattstunde etwas 
mehr einspeichern und auch 
den Speicher etwas größer 
auslegen.

Ersparnis durch Eigenver-

brauch: 30 kWh mal 250 
Zyklen mal 0,25 Euro ergibt 
1.875 Euro pro Jahr. Entgan-
gene Einspeisung inklusive 
Wirkungsgrad: 30 kWh mal 
250 Zyklen mal 0,06 Euro 
geteilt durch 0,9 ergibt 500 
Euro pro Jahr. Netto-Erspar-
nis: 1.375 Euro pro Jahr

Lange Zeit waren Strom-
speicher nur mit Förderung 
wirtschaftlich. Das hat sich 
geändert. Die Preise sind so 
stark gefallen, dass sich ein 
Speicher auch ohne Zuschuss 
rechnet. Wer die EAG-Bun-
desförderung von 150 Euro 
pro Kilowattstunde mit-
nimmt, verkürzt die Amor-
tisation um ein bis zwei Jah-
re – aber er braucht sie nicht 
mehr zwingend.

Das richtige Timing

Die Frage, ob man noch war-
ten sollte, lässt sich klar be-
antworten: Nein. Die Prei-
se haben ihren Tiefpunkt 
erreicht, für 2026 erwarten 
Analysten eher leichte An-
stiege durch steigende Roh-
stoffkosten. Durch das ElWG 
(Elektrizititäswirtschaftsge-
setz) werden die Netzkos-
ten künftig leistungsabhän-
gig verrechnet. Ein Speicher 
kann künftig durch das soge-
nannte Peak-Shaving erheb-
lich Kosten senken. Wer aus-
reichend Photovoltaikleis-
tung am Dach hat – in etwa 
1,2 bis 1,5 kWp pro MWh 
Verbrauch – sollte jetzt han-
deln. Informationen zum 
Thema gibt es bei der Ener-
gieberatung der Landwirt-
schaftskammer OÖ.

Wirtschaftlichkeit nach Betriebsgröße (vereinfacht)
Jahres- 
verbrauch
(kWh)

Spei-
cher

Invest 
(400 €/
kWh)

Ersparnis 
brutto

Entg. Ein-
speisung

Netto- 
Ersparnis

Amor-
tisa- 
tion

10.000 15 kWh 6.000 € 938 €/a 250 €/a 688 €/a 8,7 
Jahre

20.000 30 kWh 12.000 € 1.875 €/a 500 €/a 1.375 €/a 8,7 
Jahre

30.000 45 kWh 18.000 € 2.813 €/a 750 €/a 2.063 €/a 8,7 
Jahre

Annahmen: 250 Zyklen/Jahr, 90% Wirkungsgrad, 25 ct/kWh Netzbezug, 6 ct/
kWh Einspeisung, 12h Speichernutzung/Tag, keine Installationskosten, keine För-
derung, keine Hybridwechselrichteranschaffung

Das neue Stromges
was Landwirte jetzt
Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) bringt nach Jah
auch für PV-Anlagen.
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Erstens – werden diese Spit-
zenleistungen nur an wenigen 
Stunden im Jahr überhaupt er-
reicht – an wolkenlosen Som-
mertagen wo es nicht zu heiß 
ist, um die Mittagszeit.

Zweitens – und das ist der ent-
scheidende Punkt – arbeiten 
die allermeisten Anlagen oh-
nehin mit einer Überbelegung. 
Bei einer typischen Überbele-
gung von 1,3 entsprechen 70 
Prozent der Modulspitzenleis-
tung aber ziemlich genau der 
Wechselrichterleistung. Eine 
Anlage mit 30 kWp Modulspit-
zenleistung hat also oft nur 
einen 20- bis 25 kW-Wechsel-
richter. Die theoretische Spit-
zenleistung der Module wird 
vom Wechselrichter gar nicht 
durchgelassen – er begrenzt be-
reits auf seine Nennleistung. 
In der Praxis ändert sich damit 
nichts.

Drittens ist eine gut aus-
gelegte PV-Anlage eigenver-
brauchsoptimiert. Das bedeu-
tet, dass die Grundlast des Be-
triebes vom PV-Ertrag bzw. von 
der erzeugten Leistung abge-
zogen wird. Was wiederum die 
eingespeiste Last schwer auf 
über 70 Prozent steigen lässt. 
Für den Eigenverbrauch hat 
die Spitzenkappung ohnehin 
keine Auswirkungen. Begrenzt 
wird nur die Einspeisung ins 
öffentliche Netz, nicht die Nut-
zung im eigenen Betrieb.

Neue Rechte: 
Einspeisen wird zum 
Anspruch
Das ElWG stärkt die Position 
der Anlagenbetreiber gegen-
über den Netzbetreibern erheb-
lich. War der Netzanschluss 
und die Genehmigung zur 

Einspeisung bisher oft nicht 
leicht, wird beides nun zum ge-
setzlich verbrieften Recht.

Recht auf Einspeisung: An-
lagen bis 15 kW dürfen künftig 
bis zu 100 Prozent ihrer Bezugs-
leistung auch für die Einspei-
sung nutzen. 

Bei größeren Anlagen gilt das 
Recht auf bis zu 70 Prozent der 
Bezugsleistung am Standort. 
Wer mehr einspeisen will, zahlt 
dafür ein pauschales Netzan-
schlussentgelt. Ablehnungen 
müssen technisch begründet 
(z.B. mangelnde Netzkapazitä-
ten), überprüfbar sein und soll 
auch geprüft werden (§§ 796, 
102).

Transparenz bei Netzkapazi-
täten: Das ElWG verpflichtet 
die Netzbetreiber nun, freie Ka-
pazitäten offenzulegen. Es wird 
eine Plattform geschaffen, auf 
der man vorab prüfen kann, 
wo wie viel Leistung möglich 
ist. Die Netzbetreiber müssen 
freie Kapazitäten auf einer ge-
meinsamen Plattform veröf-
fentlichen – allerdings erst in-
nerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes. (§ 
99) (Anmerkung: Die Kapazi-
täten werden für die Netzebe-
ne 4 und Netzebene 6 bekannt-
gegeben. Damit ist noch keine 
gesicherte Aussage möglich, ob 
am Anschlusspunkt des Netz-
benutzers Netzkapazitäten ver-
fügbar sind, weil die meisten 
Abnehmer in der Netzebene 7 
angeschlossen sind.) 

Neue Pflichten: 
Ansteuerbarkeit  
ab Juni 2026
Mit den neuen Rechten kom-
men auch Pflichten. Ab Juni 
2026 müssen alle Neuanlagen 

ab 3,68 kW netzwirksamer 
Leistung mit einer Vorrich-
tung zur Fernabregelung aus-
gestattet sein. Diese wurden 
in Oberösterreich schon seit 1. 
Jänner 2025 mit der Verlegung 
einer Datenleitung von jedem 
Wechselrichter zum Schaltkas-
ten vorgeschrieben. Der Netz-
betreiber erhält damit die Mög-
lichkeit, bei Netzengpässen die 
Einspeiseleistung zu reduzie-
ren – entweder dynamisch je 
nach Netzsituation oder sta-
tisch über eine Begrenzung am 
Wechselrichter.

Diese Regelung gilt öster-
reichweit – auch für Netzbe-
treiber, die das bisher nicht 
gefordert haben. Die Kosten 
für die technische Ausstattung 
trägt der Anlagenbetreiber. (§ 
76 Abs. 1)

Batteriespeicher: 20 
Jahre Beitragsbefreiung

Rechtlich wechselt der Spei-
cher seine Rolle je nach Strom-
flussrichtung – beim Laden ist 
er Entnehmer, beim Entladen 
Einspeiser (§ 88). Die potenti-
elle 20-jährige Entgeltbefrei-
ung macht ihn dennoch at-
traktiv.

20 Jahre Entgeltbefreiung: 
Energiespeicheranlagen sind 
unter Berücksichtigung des 
systemdienlichen Betriebs 
für die ersten 20 Betriebsjah-
re vom Netznutzungsentgelt 
und Netzverlustentgelt befreit 
– und zwar für den Strom, der 
zum Laden des Speichers aus 
dem Netz bezogen wird. Wie 
genau die Verifizierung der 
durch den Speicher gelade-
nen Energiemenge passiert ist 

noch nicht klar. Die nähere 
Ausgestaltung wird noch von 
der E-Control festgelegt. (§ 127 
Abs. 3)

Strom an den Nachbarn 
verkaufen

Eine interessante Neuerung 
für den ländlichen Raum: Das 
ElWG erlaubt erstmals die Ver-
sorgung von Nachbarn über 
Direktleitungen – ganz ohne 
öffentliches Netz. 

Wenn der Nachbarhof bei-
spielsweise keine passende 
Dachfläche für eine eigene 
PV-Anlage hat, kann künftig 
allenfalls über eine direkte Lei-
tung Strom geliefert werden (§ 
64).

Das neue Elektrizitätswirt-
schaftsgesetz ist kein Grund 
zur Sorge – im Gegenteil. Der 
Versorgungsinfrastrukturbei-
trag fällt mit 0,05 Cent pro Ki-
lowattstunde so gering aus, 
dass er die Wirtschaftlichkeit 
von PV-Anlagen nicht gefähr-
det. Die 70-Prozent-Regel ist 
bei typischer Anlagenausle-
gung praktisch irrelevant.

Dafür gibt es handfeste Ver-
besserungen: Der flexible 
Netzzugang ermöglicht auch 
in ausgelasteten Regionen 
den Anschluss, Speicher wer-
den bei systemdienlichen Be-
trieb durch die 20-jährige Bei-
tragsbefreiung noch attrakti-
ver, und Energiegemeinschaf-
ten bekommen einen soliden 
rechtlichen Rahmen.

Wer in den letzten Jahren in 
Photovoltaik investiert hat, hat 
richtig entschieden. Das ElWG 
bestätigt diesen Weg und ebnet 
ihn für die Zukunft.

setz ist da –  
t wissen müssen
hren der Unsicherheit klare Spielregeln unter anderem 

Die wichtigsten Schwellenwerte im Überblick

Anlagengröße Was gilt

Bis 3,68 kW Garantierte Einspeisung, keine Ansteuerbarkeit nötig

Bis 7 kW netzwirksam Keine Spitzenkappung möglich

Bis 15 kW Vereinfachter Anschluss, Einspeiserecht in Höhe der 
eigenen Bezugsleistung

Bis 20 kW netzwirksam Kein Versorgungsinfrastrukturbeitrag

Über 20 kW netzwirksam 0,05 Cent/kWh Beitrag ab 2027
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Unser Hybridwechselrichter 
Verto Plus arbeitet perfekt mit dem 
Batteriespeicher Reserva zusammen.

Mehr Informationen unter www.fronius.at/verto

Team
   player

petenz. Für landwirtschaftliche 
Betriebe bedeutet dies die volle 
Kontrolle über die eigene Ener-
gieversorgung und höchste Si-
cherheit bei der Datenverarbei-
tung. Informationen unter: 
www.fronius.at Werbung

Stromausfälle aufgrund von 
Na turkatastrophen, Netzüber-
lastungen oder geopolitischen 
Spannungen sind keine Selten-
heit mehr. Für landwirtschaftli-
che Betriebe, die auf eine stabile 
Energieversorgung angewiesen 
sind, kann so ein Ausfall fatale 
Folgen haben. Umso wichtiger 
ist die Frage nach echter Ener-
gieunabhängigkeit. 
Fronius bietet eine Lösung, die 
speziell für die Anforderungen 
moderner Landwirtschaft entwi-
ckelt wurde: Mit dem Hybrid-
wechselrichter Fronius Verto 
Plus, kombiniert mit Netzum-
schaltung und der Hochvolt-
batterie Fronius Reserva, bleibt 
die Versorgung auch bei Strom-
ausfall stabil, dank Notstrom-
funktion und Schwarzstartfä-
higkeit.
Das Familienunternehmen Fro-
nius steht für höchste Quali-
tätsstandards, Sicherheit und 
europäische Entwicklungskom-

Energieunabhängigkeit für  
landwirtschaftliche Betriebe

Stabile Stromversorgung mit 
Fronius. FOTO: FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Kleinanzeigen-
angebot im 
Überblick

Das gemeinsame Anzeigenportal der Landwirt-
schaftskammer bietet eine einfache Aufgaben-
maske für die eigene Kleinanzeige sowie eine 
Vielzahl an Anzeigen online.

lk-anzeigen anzeigen.lko.at


